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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

56) G. Nr. /126/ VI 44 h 
Ausschreibung vakanter Pfarren 
Folgende Pfarren werden zur baldigen Wiederbesetzung 
ausgeschrieben: 
Kirchenkreis Güstrow: Recknitz 

Reinshagen (Zeitpunkt 
noch ungewiß) 

Kirchenkreis Ludwigslust: Boizenburg 11 
Zarrentin 
,Brenz 
Lassahn 
mit Neuenkirchen 
Kirch Jesar 
Außerdem ist die Pasto
rinnenstelle an der Lud
wigslu8ter Stadtkirche zu 
besetzen 

Kirchenkreis Malchin: Kirch Grubenhagen 
Breesen , 
Karchow 
Wittendorf 
Ri ttermannshagen 

Kirchenkreis Parchim: Lancken 
Marnitz 
Lübz 

Kirchenkreis Rostock-Stadt: Rostock, 
St. Andreaskirche 

Kirchenkreis Stargard: Schillersdorf 
Weitin 

Kirchenkreis Wismar: Börzorw 

Schwerin, den 30. Oktober 1969 
Der Oberkirchenrat 
Beste 

57) G. Nr. /577/ II 17 b 

Selmsdorf 
Schönberg 
Diedrichshagep 

Textplan für den Kindergottesdienst 
im Kirchenjahr 1969/7Ö 
Im Kirchenjahr 1969/70 sind die Texte der 1. Reihe des 
dreijährigen Textplanes anzuwenden. Die Reihe ist 
abgedruckt im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 1/1966, außer
dem wird sie in den Amtskalendern verzeichnet sein. 
Die Handreichungen für den Kindergottesdienst wer
den sich nach die!iem Textplan richten. 
Schwerin, den 1L November 196'9 
Der Oberkirchenrat 
H.Timm 

58) G. Nr. /67/ 1 46 a 
Bekanntmachung über Abänderung „er Reisekosten
vergütungen 
Die in der Bekanntmachung über Reisekostenvergütun
gen vom 21. MlU'z 1949 - Bekanntmachungen der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 
31. Mai 1949, Seite 10·-:-unter Abschnitt II, Ziffer 4, 9b 
1 und 2„ Abschnitt III, Ziffer a und b, Abschnitt IV, 
Ziffer 1 b un<t c; Absclmitt V, Ziffer b und Abschnitt VI 
genannten R~sek6stenstufen IV lind V kommen vom 
1. .Tanuar l9'7(f ab in Wegfail. Dei: Perso:llepkreis, wel
cher bisher nach diesen beiden Reiseko.stenstufen Reise
kosten berechnet hat, ethält vom genannten Zeitpunkt 
ab die Reisekostenvergtltui:tg nach Stufe III. 
SChwerin, den ta. November 1969 , 
IJer Oberkirchenrat 
Dr. Müller 

59) G. Nr. /45/ V 3 
Suchanzeige 
Kircheninspektor Erich Pröwig in 88 Zittau, Hammer
schmiedtstraße 6, sucht in familiengeschichtlichem In
teresse die Anschriften von in Mecklenburg lebenden 
Trägern seines Familiennamens „Pröwig". Er bittet die 
Pfarrämter, die Gemeindeglieder dieses Namens auf
zuweisen haben, um entsprechende Mitteilung. Kosten 
werden gern erstattet. 
Schwerin, den 21. November 1969 
Der Oberkirchenrat 
Gasse 

60) G.Nr. /490/ 2 II 1 a 
Dle Landessynode hat auf ihrer Tagung vom 26. bis 
30. November 1969 mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
ihrer kirchengesetzlichen Mitglif'derzahl das folgende 
Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Kirchengesetz 
über die Zusammenarbeit zwischen Synodalausschuß 

und Oberkirchenrat vom 30. November 1969 
§ 1 . ' 

Zur Zusammenarbeit zwischen Synodalausschuß und 
Oberkirchenrat nach § 39 Absatz 3 und § 49 Absatz 2 
der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs treten Synodalausschuß und Ober
kfrchenrat als ein gemeinsam beratendes und , beschlie
ßendes Gremium - der Vorläufigen Kirchenleitung -
zusammen. Den Vorsitz führt der Landesbischof, in 
seinee Vtrtretung der Vorsitzende , des Synodala:us
schusses. 

§ 2 
Wird in Ordnungen oder Beschlüssen gesamtkirchlicher 
Zusammenschlüsse eine Stellungnahme oder eine Ent-



--· 

scheidung der Kirchenleitung gefordert, tr1fft sie die 
Vorläufige Kirchenleitung. 

§ 3 
(1) Der Landesbischof beruft die Vorläufige .Kirchen
leitung nach Bedarf ein. , 
Er muß sie einberufen, wenn zwei ihrer Mitglieder es 
beantragen. · 
(2) Die Vorläufige Kirchenleitung ist beschlußfähig, 
wenn zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind. 
(3) Über die Sitzungen der Vorläufig~n Kirchenleitung 
ist Protokoll zu führen. 
(4) Die Vorläufige Kirchenleitung hat der Landessynode 
auf jeder Tagung einen schriftlichen Bericht über ihre 
Tätigkeit zu erstatten. 

§ 4 
In den Angelegenheiten des § 39 Absatz 2 der Kirchen
verfassung beschließt der Synodalausschuß selbständig. 

§ 5 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 1969 in Kraft. 
Schwerin, den 12. Dezember 1969 
Der Oberkirchenrat 
Beste 
61) G. Nr. /19/ II 8 o4 

Beschluß der Konferenz der Evangelischen Kirchen
leitungen in der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 22. November 1969 
Richtlinien für die Arbeit der Kommissionen 
Die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen Jn 
der Deutschen Demokratischen Republik hat auf ihrer 
Sitzung am 22. November i969 „Richtlinien für die 
Arbeit der Kommissionen" beschlossen. 
Schwerin, den 17. Dezember 1969-
Der Oberkirchenrat 
Beste 
Richtlinien für die Arbeit der Kommissionen 

§ 1 
(1) Aufgabe der Kommissionen ist es, durch ihre Bera
tung sachgerechte Entscheidungen der Organe des Bun
des mit vorzubereiten. 
(2) Die Kommission hat im Rahmen des ihr zugewiese
nen Arbeitsbereiches Bestandsanalysen und For
schungsarbeit vorzunehmen und soll sich bemühen, 
weiterführende Anregungen und Vorschläge im Sinne 
der Intention des Bundes (Artikel 4 Abs. 1 BQ) zu er
arbeiten. 
(3) Die Organe des Bundes haben, das Recht, einer 
Kommission Arbeitsaufträge zu erteilen und mit ]frist
setzung gutachtliche Äußerungen über einzelne Pro
bleme anzufordern. Die Konferenz kann eine Kommis
sion beauftragen, Entwürfe von Kirchengesetzen oder 
Konferenzbeschlüssen vorzubereiten. 
(4) Die Konferenz kann einer Kommission die Befugnis 
einräumen, im Rahmen ihres Arbeitsauftrages in be
grenztem Umfange Anregungen und Vorschläge un
mittelbar an die Leitungen der Gliedkirchen heranzu
tragen. Weitergehende Mandate der Konferenz an eine 
Kommission sind im Einvernehmen mit den Leitungen 
der Gliedkirchen möglich; stimmen nicht alle Glied
kirchen zu, so erstreckt sich das der Kommission er
teilte Mandat nur auf den Bereich der Gliedkirchen, 
die zugestimmt haben. 

§ 2 
(1) Vor der Entscheidung über eine Frage aus einem 
Sachgebiet, für das eine Kommission eingesetzt ist, 
fordert die Konferenz· - sofern nicht unverzüglich ent
schieden werden · muß - von der Kommission eine 
beratende gutachtliche Äußerung an. 
(2) Die Kommission berichtet der Konferenz einmal 
jährlich und der. Synode zweimal in einer Legislatur
periode über ihre Arbeit. Verantwortlich ist der Vor
sitzende der Kommission. 

§ 3 
(1) Die Mitglieder einer von der Synode beschlossenen 
Kommission werden von der Konferenz entweder auf 
Vorschlag einer von ihr eingesetzten vorbereitenden 
Arbeitsgruppe oder auf Vorschlag des Sekretariats auf 
Zeit oder ohne Zeitbegrenzung berufen. Bei Berufun
gen, die ohne Zeitbegrenzung ausgesprochen sind, über
prüft die Konferenz spätestens nach fünf Jahren das 
Mandat. Das Recht der Synode gemäß Artikel 9 Absatz 
4 bleibt unberührt. 
(2) Die Zahl der Kommissionsmitglieder sollte in der 
Regel nicht fünfzehn übersteigen. 
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(3) Die Konferenz beruft in jede Kommission einen 
Sekretär oder Referenten des Sekretariats. 

§ 4 
Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. 

§ 5 
(1) Die Kommission tritt nach Bedarf zu Sitzungen zu
sammen, die vom Vorsitzenden einberufen werden. Von 
der Möglichkeit des schriftlichen Meinungsaustausches 
zwischen den Kommissionsmitgliedern sollte in Vorbe
reitung der Kommissionssitzung Gebrauch· gemacht 
werden. 
(2) Die Kommission kann zur sachgemäßen Bearbeitung 
spezieller Themen aus sich heraus Unterkommissionen 
bilden. Sie kann zu einzelnen Arbeitstagungen der 
Kommission oder Unterkommission Experten heran
~iehen.' 
(3) Die Kommission prüft, welche Facharbeitskreise 
für die Arbeit des Bundes notwendig sind und schlägt 
sie der Konferenz zur Bestätigung vor. Mit den bestä
tigten Facharbeitskreisen ihres Arbeitsbereiches hält 
die Kommission ständig Fühlung. 

§ 6 
Der Sekretär oder der in die Kommission berufene 
Referent des Sekretariats unterrichtet über den Leiter 
des Sekretariats den Vorstand der Konferenz laufend 
über die Aktivitäten der Kommission. Er veranlaßt die 
Niederschriften über die Arbeitsergebnisse der Kom
mission und unterstützt die Kommission durch die Be
reitstellung von Material und durch andere technische 
Hilfestellung. 

§ 7 
(1) Hält die Kommission es für förderlich, daß den 
Gliedkirchen Anregungen oder Impulse gegeben wer
den, sö unterbreitet sie der Konferenz einen entspre
chenden Vorschlag. Informationsmaterial, das eine 
Kommission den Gliedkirchen zuleiten will, ist über 
den Leiter des Sekretariats zu geben. 
(2) Die Bestimmung des § 1 Absatz 4 bleibt unberührt. 

§ 8 
(1) Ein beauftragtes , Mitglied der Konferenz hat das 
Recht, an den Sitzungen einer Kommission oder Unter
kommissionen oder eines bestätigten Facharbeitskreises 
teilzunehmen. · 
(2) Die Konferenz kann vom Vorsitzenden der Kom
mission mit Fristsetzung die Einberufung der Kommis
sion verlangen. 

§ 9 
(1) Die Koordinierung der Arbeit der Kommissionen 
gehört zu den Hauptaufgaben des Leiters des Sekreta
riats; er veranlaßt die hierfür erforderliche Information 
der Kommissionen. 
(2) Die Kommissionen sind gehalten, auf den Grenz
gebieten zwischen Arbeitsbereichen mehrerer Kommis
sionen parallele Bemühungen anderer Kommissionen 
zu beachten. 

§ 10 
Vorstehende Bestimmungen über die Arbeitsweise der 
Kommissionen finden auf die Arbeit der von der Kon
ferenz für längere Zeit oder für die Klärung einer 
Einzelfrage eingesetzten Ausschüsse sinngemäß Anwen
dung, soweit sich aus dem Wesen und Auftrag des Aus
schusses nicht etwas anderes ergibt. 
Berlin, den 22. November 1969 

62) Nr. /14/ II 35 s3 

Betrifft: Landesjugendwart 

gez. D. Schönherr 

Landesjugendwart Hans Zinnow ist auf eigenen 
Wunsch zum 31. Dezember 1969 aus dem Dienst der 
Landeskirche ausgeschieden. 

Zum Landesjugendwart in der Jugendarbeit der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
wurde zum 1. Januar 1970 Diakon Klaus Biehl aus 
Brandenburg bestellt. 
Schwerin, den 12. Dezember 1969 
Der Oberkirchenrat 
Gasse 

63) G. Nr. /40/ 3 II 1 z 
Umgliederung des Ausbaues Aalbude aus der Kirch
gemeinde Dargun in die Kirdleniremeinde Verchen 
Die Evangelische Landeskirche Greifswald, vertreten 
durch die Kirchenleitung, und die Evangelisch-Lutheri-



sehe Landeskirche Mecklenburgs, vertreten durch den 
Oberkirchenrat in Schwerin, haben mit Zustimmung 
der Landessynode der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald und des Synodalausschusses der Evange
lisch-Lutherischen, Landeskirche Mecklenburgs nach 
Anhörung und mit Zustimmung der Beteiligten verein
bart: 

§ 1 
Der zur Kirchgeineinde Dargun gehörende Ausbau Aal
bude wird aus dem Bereich der Evangelisch-Lufäeri
schen Landeskirche Mecklenburgs aus- und in die Evan
gelische Landeskirche Greifswald (Kirchengemeinde 
Verchen, Kirchenkreis Demmin) ,eingegliedert. 

§ 2 
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§ 3 
Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

Greifswald, den 3. Dezember 1969 
Die Kirchenleitung 

(L. S.) gez. D. Krummacher 
Schwerin, den 15. Dezember 1969 
Der Oberkirchenrat 

(L. S.) gez. D. Beste 
Vorstehende Vereinbarung wird hiermit bekannt
gemacht. 
Schwerin, den 15. Dezember 1969 
Der Oberkirchenrat 
Im A.uftrage: 
Schill 

II. Personalien 
Berufen wurden: 
Landespastor Traugott Ohse in Güstrow zum Landes
superintendenten des Kirchenkreises Rostock-Land und 
gleichzeitig zl.lm 1. Prediger am Münster zu Bad 
Doberan zum 1. Januar 1970 
/308/ VI 4 a 
Pastor Friedrich-Karl Sagert aus Rittertnannshagen 
zum Landesjugendpastor für die Ev.-Luth. Landeskirche 
Mecklenburgs mit dem Dienstsitz in Schwerin: zum 
1. November 1969 
/379/ II 35 w 
Pastor Ernst Schütz in Schönberg II rückt zum 1. No
vember 1969 in die I. Pfarrstelle in Schönberg ein 
/81/ Schönberg, Pred. · 
Pastor Dieter Nath in Reinshagen auf die Pfarre Kessin 
zum 1. Januar 1970 
/230/1 Kessin, Pred. 
Pastor Manfred _von Saß in Goldberg auf die Pfarre 
Rerik zum 1. Januar 1970 
/230/ 1 Rerik, Pred. 
Die bisherige Pfarrvikarin Edeltraud Rostek' aus Neu
strelitz-Strelitz als Pastorin der Ev.-Luth. Landeskirche 
Mecklenburgs zugleich mit der Übertragung der Pasto
rinnenstelle in Neustrelitz-Streiitz zum 1. November 
1969 
/22/ Alt-Strelitz, Pastorinnenstelle 
Pastor Gottfried Frahrri in Kölzow auf die Pfarre da
selbst zum 1. Dezember 1969 
/12211 Kölzow, Prediger 
Pastor Karl-Christian Lange in Neukirchen auf die 
Pfarre daselbst zum 15. Dezember 1969 
/262/1 Neukirchen, Prediger 
Pastor Dietrich Voß in Bernitt auf die Pfarre daselbst. 
zum 15. Dezember 1969 
/226Jl Bernitt, Prediger 
Kirchenrat Siegfried Rossmann in Schwerin zum nicht
geistlichen Mitglied des Oberkirchenrates der Ev.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs mit der Amtsbezeichnung 
„Präsident des Oberkirchenrates" mit Wirkung vpm 
1. März 1970 
/1%/ Rossmann, Pers.-:-Akten 
Kirchenrat Johann Georg Schill in Schwerin zum nicht
geistlichen Mitglied des Oberkirchenrates der Ev.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs mit der Amtsbezeichnung 
„Oberkirchenrat" mit Wirkung vom 1. März 1970 
/31 1 Schill; Pers.-Akten 

Zum Propst bestellt wurde: 
Pastor Axel Walter in Karbow über Lübz zum Propst 
des Lübzer Zirkels mit Wirkung zum 1. Dezember 1969 
/10/ VI 5 0 1a 

Beauftragt wurden: 
Pastor Hansalbrecht Steffen in Diedrichshagen mit der 
Verwaltung der Pfarre Lübtheen zum 15 . .November 1969 
/218/i Lübtheen, Pred. ... 
Hilfsprediger Günter Kohn in Groß Lukow als Pastor 
mit der Verwaltung der Pfarre Groß Lukow zum 1. Ja
nuar 1970 
/161 1 Groß Lukow, Prediger 

Ausgeschieden sind: 
Landesjugendpastor Wolfgang Schmidt, Schwerin, 
scheidet mit Wirkung vom 1. November 1969 auf seinen 
Antrag aus dem Dienst der Ev.-Luth:. Landeskirche 

Mecklenbur·gs, um als Geistlicher in den Dienst der Ev.
Luth. Kirche Finnlands zh treten. 
/35/ Wolfgang Schmidt, Pers.-Akten 
Pastor Walter Schulz in Rerik wird mit Wirkung vom 
1. Januar 1970 auf seinen Antrag zum Übergang in den 
Dienst der Ev. Kirche BerlinC:Branden:burg a~ dem 
Dienst der Ev.-Luth. Landeskirche Meck.1enburgs ent-
lassen. · ' ' 
/52/3 Walter Schulz, Pers.-Akten· 

In den Ruhestand versetzt·wurden: 
Landessuperintendent Walter Pagels in Bad Doberan 
auf seinen Antrag zum 1. Januar· 1970 
/95/ Walter Pagels, Pers.-Akten 
Pastor Julius Kretschko in Weitin nach Überschreiten 
der Altersgrenze auf seinen Antrag zum 1. Januar 1970 
/20/ Julius Kretschko, Pers.-Akten 
Oberkirchenrats-Oberinspektor Hans Tied in Schwerin 
auf seinen Antrag wegen seines Gesundheitszustandes 
zum 1. Januar 1970 
/60/ Hans Tied, Pers.-Akten 
Oberkirchenratspräsident D. Dr. Konrad Müller in 
Schwerin nach Erreichen der Altersgrenze (Kirchen
gesetz vom 22. Mai 1959, Kirchl. Amtsblatt Nr. 9 vom 
25. September-t959) zum 1. März 1970 
/18/ D. Dr. Müller, Pers.-Akten 

Ileimgerufen wurden: 
Propst Heinrich Sommer in Lübz am 30. September 1969 
im 64. Lebensjahr 
/65/ Heinrich Sommer, Pers.-Akten 
Landespastor für Diakonie für das Gebiet der Ev.-Luth, 
Landeskirche Mecklenburgs Helmut KuesstJ.er in Schwe
rin am 5. November 1969 im 67. Lebensjahr 
/47/ Helmut Kuessner, Pers.-Akten 

Berufen wurde als Mitglied 4n die Prüfungsbehörde 
für die geistliche Amtsprüfung: 
Pastor Christoph Pentz in Schwerin zum 15. Oktober 
1969 
/628/1 VI 47 a 1 

Berufen wurden in die Prüfungsbehörde 
für die erste theologische Prüfung: 

Professor Dr. Klaus-Dietrich Schunck in Rostock 
zum 1. Oktober 1969 

Pastor Dr. Jürgen Hebert in Plate 
zum 1. Oktober 1969 

Pastor Walter Wienandt in Gressow 
zum 1. Oktober 1969 

Professor Dr. Fritzsche in Rostock 
zum 1. November 1969 

/627/3 VI 47 a 1 

Die II. theol. Prüfung haben in der Zeit vom 8. bis 
11. November 1969 vor der· Prüfungsbehörde 
für die geistliche Amtsprüfung 
bestanden: 
Vikare Gottfried ·Frahm aus Kölzow 

Karl-Christian Lange aus Neukirchen 
Paul-Ferdi Lange aus Steffenshagen 
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Klaus-Dieter Mein aus Zapel 
Christoph Stier aus Rostock, 

wissenschaftlich-theologis(!her Assistent 
Dietrich Voß aus Bernitt 
Klaus-Dieter Wolter aus Gammelin 

und die Vikarin 
Ilse Dietrich, geb. Roettig, aus Rostock 

/630/ VI 47 a 1 

Verleihung eines Titels: 
Dem Domkantor Winfried Petersen in Schwerin wurde 
der Titel „Kirchenmusikdirektor" zum 17. November 
1969 verliehen. 
/71/ Winfried Petersen, Pers.-Akten 

Beauftragt mit dem katechetischen Dienst wurden: 
B-Katechetin Edeltraud Krüger aus Dargun in der 
Kirchgemeinde Brüel zum 1. Mai 1969. 
/22/4 Edeltraud Krüger, Pers.-Akten 
B-Katechetin Waltraud Bremer, geb. Rehder, aus Neu
brandenburg in der Kinhgemeinde Crivitz zum 1. Sep-
tember 1969. · 
/23/; Waltraud Bremer, Pers.-Akten 
B-Katedletin Elke Rüter aus Kühlungsborn in der. 
Kirchgemeinde Wredenhagen zum 1. Oktober 1969. 
/74/1 Wredenhagen, Christenlehre 
B-Katechetin Rita Schröder aus Feldberg in der Kirch
gemeinde Feldberg zum 1. Oktober 1969. 
/2/1 Rita Schröder, Pers.-Akten 

B-Katechetin Irene Drochner aus Holz-Lübchin in der 
Kirchgemeinde Alt Jabel zum 15. Oktober 1969. 
/1/3 Irene Drochner, Pers.-Akten 
B-Katechetin Elisabeth Neumann, geb. Beltz, in Neu
strelitz in der Kirchgemeinde Neustrelitz zum 1. No
vember 1969. 
/1/1 Elisabeth Neumann, Pers.-Akten 
B-Katechetin Christa Sander aus Boizenburg/J!:lbe in 
der Kirchgemeinde St. Marien in Neubrandenburg zum 
1. Januar 1970. 
/15/4 Christa Sander, Pers.-Akten 
B-Katechetin Erna Schlusnus aus Lüssow in der Kirch
gemeinde Wittenburg zum 1. Jan~ar 1970. 
}34/1 Erna Schlusnus, Pers.-Akten. 

Ernannt zu B-Katechetinnen wurden: 
Frau Ingrid Fritzsche in Serrahn 
Frau Jutta Schnauer in Blankenhagen 
Frau Elisabeth Taetow in Pinnow 
zum 1. Januar 1970 

/1/1 Ingrid Fritzsche, Pers.-Akten 
~1/ Jutta Schnauer, Pers.-Akten 
/1/ Elisabeth Taetow, Pers.-Akten 

Ernannt zur C-Katechetin wurde: 
Frau Gertrud Scheidung, geb. Hagemann, in Boizenburg 
zum 1, Januar 1970 
/118/ Boizenburg, Christenlehre 

Veränderungen zum Kirchlichen Amtsblatt Nr. 3/1969 
Seite 9 
Bernitt 

Neukirchen 

Reinshagen 

Kritzkow 

Seite 10 
Gammelin 

Lübtheen 

Seite 11 
Propstei Lübz 
und Lübz 

Karbow 

Ri ttermannshagen 

Groß Lukow 

Seite 12 
Landessuperintendentur 
Rostock-La9d 
und Bad D6beran 

Steffenshagen 

Seite 13 
Rerik 

Kessin 

Kölzow 

Zapel 
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1. 12. 1969 

15. 12. 1969 

1. 12. 1969 

15. 12. 1969 

1. 1. 1970 

26. 6. 1969 

1. 12. 1969 

15. 11. l969 

30. 9. 1969 

1. 12. 1969 

1. 12. 1969 

1. 11. 1969 

1. 5. 1969 

1. 1. 1970 

1. 1. 1970 

1. 1. 1970 

1. 12. 1969 

1. 1. 1970 
1. 1. 1970 

1. 1. 1970 

1. 12. 1969 

1. 12. 1969 

bei Dietrich Voß Vikar 
streichen 
bei Dietrich Voß 
auftragsweise streichen 
bei Karl-Christian Lange 
Vikar streichen 
bei Karl-Christian Lange 
auftragsweise streichen 
Dieter Nath streichen, 
z. Z. unbesetzt 
bei Jens Langer Dr. theol. 
hinzufügen 

bei Klaus-Dieter Wolter 
Vikac streichen 
z. Z. unbesetzt streichen, 
Hansalbrecht Steffen, 
auftragsweise 
Propst Heinrich Sommer 
streichen, dafür 
Propst Axel Walter, 
Karbow, 
bei Axel Walter Propst 
hinzufügen 
Friedrich-Karl Sagert 
streichen, z. Z. unbesetzt 
bei Günter Kohn Vikar 
streichen, 
dafür Hilfsprediger 
.Hilfsprediger streichen 

Walter Pagels, Landes
superintendent streichen, 
dafür 
Traugott Ohse, 
Landessuperintendent 
bei Paul-Ferdi Lange Vikar 
streichen 

Walter Schulz streichen, 
Manfred von Saß 

z. Z. unbesetzt streichen, 
dafür Dieter Nath 
bei Gottfried Frahm Vikar 
und auftragsweise streichen 
bei Klaus-Dieter Mein 
Vikar streichen 



Seite 14 
N eustreli tz-Streli tz 
Pastorinnenstelle 
Weitin 

Seite 15 
Diedrichshagen 

Schönberg I 

Schönberg II 
Seite 16 
Diakonisches Werk 

Amt für Gemeindedienst 

Landesjugendpfarramt 

Mitglieder des Oberkirchenrates: 

Referenten des Oberkirchenrates: 

Beamte des Oberkirchenrates: 

1. 11. 1969 

1. 1. 1970 

15. 11. 1969 

1. 11. 1969 

5. 11. 1969 

1. 1. 1970 

1. 11. 1969 

1. 11. 1969 

l. 3. 1970 

1. 3. 1970 

1. 3. 1970 

1. 3. 1970 

1. 1. 1970 

l. 7. 1969 

bei Edeltraut Rostek 
Pfarrvikarin streichen 
Julius Kretschko stretchen, 
z. Z. unbesetzt 

Hansalbrecht Steffen 
streichen, z. Z. unbesetzt 
Ernst Schütz rückt von 
Pfarre II auf Pfarre I 
z. Z. unbesetzt 

Helmut Kuessner, Landes
pastor streichen, 
z. Z. unbesetzt 
Traugott ,Ohse, Landes
pastor -streichen, 
z. Z. unbesetzt 
Wolfgang Schmidt 
Landesjugendpastor, 
streichen, dafür 
Friedrich-Karl Sagert, 
Landesjugendpastor 

Oberkirchenrats-Präsident 
D. Dr. Konrad Müller 
streichen, dafür 
Oberkirchenrats-Präsident 
Siegfried Rossmann 

bei Johann-Georg Schill 
Kirchenrat streichen, dafür 
Oberkirchenrat 
Kirchenrat 
Siegfried Rossmann als 
Referent streichen 

Oberinspektor Hans Tiedt 
streichen 

bei Klaus Hill Obersekretär 
streichen, dafür Inspektor 

71 



Veriifl'entlicht unter der Lizenz-Nr. 423 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Mini•terrates der Regierung der 
Deatschen Demokratischen Republik - Schriftleitung Kirchenrat Schnoor, 27 Schwerin, Münzstraße 8 - Druck II·l6-H 


